Tip des Monats 6/06
Haftung bei Probefahrt
Ein Interessent hatte ein bei einem Kfz-Händler zum Kauf angebotenes Fahrzeug zur Probe gefahren. Bei dieser Fahrt verursachte er leicht fahrlässig einen Unfall. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 5.000,00 €.
Das Oberlandesgericht Koblenz lehnte den entsprechenden Regress des Kfz-Händlers gegen den Interessenten ab. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass der Interessent darauf habe vertrauen dürfen, dass das Fahrzeug vollkaskoversichert war. Falls sich der Händler solche Versicherungskosten gespart habe, hätte er den Interessenten vor der Probefahrt auf diesen Umstand ausdrücklich hinweisen müssen.

Das bedeutet, dass der Probefahrer bei Unterlassen eines solchen Hinweises dem Händler gegenüber nicht in Regress steht.

(Oberlandesgericht Koblenz, DAR 03, 320)
